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vorstand vom 25. Mai 2011
Bern, 18. Mail 2011
Beilage 12 – PS
SGB-Position zur Entwicklung im Bereich Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG)
Antrag: Ablehnung des HFK-Gesetzesentwurfs; Antrag auf Verhandlungen über einen mehrheitsfähigen Rückweisungsantrag.
1 Wachsende Bedeutung der Hochschulbildung, auch für die Gewerkschaften
In den neunziger Jahren fand die positivste bildungspolitische Entwicklung im Bereich der höheren Berufsbildung statt: Mit Blick auf die europäische Entwicklung und die Titelanerkennung forderten die Ingenieurschulen eine Aufwertung ihrer Bildungsgänge. Die Fachhochschulen (FH) wurden gemeinsam mit der Berufsmaturität als Königsweg für den Zugang zu den FH entwickelt. Die Formel, „FH sind gleichwertig, aber andersartig“ zu den übrigen Hochschulen (kantonale Universitäten, ETH) wurde über die Arbeitsmarktnähe und die angewandte Forschung definiert und praktiziert. Der Bund hatte, wie bei den ETH, den Lead, auch wenn die Kantone gut zwei Drittel finanzierten. Die FH sind Teil des Berufsbildungssystems (BBS). Universitäten und ETH sind Teile des allgemein bildenden oder akademischen Systems (ABS). Die Passarellen auf jeder Stufe dieser parallelen Bildungssysteme wurden definiert und praktiziert. Das ist die Basis der insgesamt positiven Bilanz der Hochschulbildung Schweiz.

Die FH öffneten zudem vielen sozial Benachteiligten den Weg in die Hochschule, markant deutlicher als es trotz Bildungsexpansion im ABS je der Fall gewesen ist. Die FH-Absolvent/innen haben auf dem Arbeitsmarkt gerade wegen ihrer Praxis- und Arbeitsmarktnähe gute Beschäftigungs-, Weiterbildungs- und Aufstiegschancen.

Das System der FH spielt für die Gewerkschaften als wichtiger Verbundpartner im BBS eine zentrale Rolle – sowohl direkt (FH-Absolvent/innen als potenzielle Gewerkschafter/innen) als auch indirekt: das BBS ist insgesamt deutlich attraktiver geworden.
2 Die Krux mit dem Bildungsverfassungsartikel und dessen Auslegung
Im Mai 2006 stimmten 86 Prozent ohne kontrovers geführte Diskussion dem Verfassungsartikel zur Neugestaltung des Bildungsraumes Schweiz zu. In der Vernehmlassung zum Bildungsrahmenartikel wies der SGB allerdings bereits auf mögliche Gefahren im Hochschulbereich (Art. 63.a) hin. Die übrigen BV-Artikel für die Förderung der Berufsbildung (Art. 63) und den erstmaligen BV-Artikel für die Weiterbildung (Art. 64.a) begründeten primär unsere Zustimmung zum Gesamtpaket des BV-Bildungsrahmenartikels.

In der Vernehmlassung zum bundesrätlichen HFKG-Gesetzesentwurf, am 30. Januar 2008, hielt der SGB-Vorstand fest, dass der Gesetzesentwurf bildungspolitisch (Bürokratisierung und Vermischung von BBS und ABS) und staats- und demokratiepolitisch (Rekantonalisierung, Einführung einer neuen Ebene zwischen Legislative und Exekutive mit weitgehenden legislativen Befugnissen) zurückzuweisen und mit einer neuen Expertenkommission zu erarbeiten sei. Ein schlankes Rahmengesetz sei über die weiter zu führenden, allenfalls teilzurevidierenden, bestehenden Gesetze für die ETH-, die Fachhochschulen und über das Universitätsförderungsgesetz zu stülpen.
Eine zusätzliche mündliche Anhörung vor dem Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF-EDI) und dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT-EVD) bestätigte, dass alle relevanten Sozialpartner diesen Entwurf, aus unterschiedlichen Motiven, als ungenügend zurückwiesen. Der Entwurf ging dann trotzdem mit nur kleinen Retuschen in den Ständerat als Erstrat, und er wird seither vom selben staatsrechtlichen Experten begleitet. 
3 Weniger schlecht, aber weiterhin ungenügend
Die Anhörung der grossen Wirtschaftsdachverbände in der vorberatenden Kommission des Ständerates führte zu einigen Korrekturen im Bereich der Profilbildung der Hochschulen und der Zulassung zu den Hochschulen. Und die erneute Anhörung in der vorberatenden Kommission des Nationalrates erreichte nochmals Verbesserungen im Bereich der beratenden Stimmen der Wirtschaftsverbände als auch der Angehörigen der Bildungsinstitutionen.
Allerdings blieb die verfehlte HFKG-Grundkonstruktion der bundesrätlichen Vorlage im Kern erhalten: Die bisher bundesrechtlich geführten Fachhochschulen werden faktisch rekantonalisiert. Das von Bund und Kantonen zu schaffende Konkordat über einen interkantonalen Vertrag schafft sich Organe (Hochschulkonferenz mit Plenarversammlung und Hochschulrat; Rektorenkonferenz; Akkreditierungsrat mit der Schweiz. Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung), die weitgehende legislatorische Befugnisse erhalten, die sich bis auf die Budgethoheit der Trägerkantone der demokratischen Aufsicht durch die verfassungsmässigen Legislativen entziehen. Die ohnehin tendenziell seit Jahren grassierende Stärkung der Bildungsbürokratie zu Lasten der Bildungsvermittlung erhält damit einen neuen Schub. Die Hochschulkonferenz setzt sich in der Plenarversammlung mit Regierungsvertretungen aus allen 26 (auch Nichthochschul-) Kantonen zusammen. Den Vorsitz hat eine Bundesratsvertretung, die nicht nur 26 Kantonen, sondern auch zwei sich konkurrierenden Departementen (EDI und EVD) gegenübersieht. Ein solches Gremium wird sich mehr mit der Ausbalancierung der binnenstaatlichen Machtverhältnisse beschäftigen als mit dem Anpacken der bildungs- und forschungspolitischen Herausforderungen in einem globalisierten Bildungsraum.
In den Fachhochschulen selbst herrscht insbesondere bei den Leitungsgremien eine Tendenz, sich den universitären Hochschulen anzunähern und anzugleichen und die „Andersartigkeit“, den Bezug zur Berufsbildung und zum Arbeitsmarkt, in Frage zu stellen. Es gibt starke Stimmen, die die zweite Stufe der Studiengänge, die Master-Angebote, an den FH eigenständig und nicht in Kooperation mit ETH und Universitäten generalisieren und sogar noch die PhD-(Doktorats-) Ebene in die FH integrieren wollen. Die im HFKG vorgesehene einzige Hochschul-Rektorenkonferenz wird diese Tendenz stärken, statt schwächen.

Diese systemisch bedingte Annäherung der bisher andersartigen Studiengänge wird für die Studierenden, die bereits wegen der „Verschulungstendenzen“ des Bologna-Systems unter Druck gerieten,  eine doppelte Auswirkung haben: Für jene mit dem Zugang über die Berufsmaturität (unter Einschluss des Eidg. Fähigkeitszeugnisses, EFZ) an die Fachhochschulen wird es schwieriger werden (Verdrängungseffekte durch die Absolvent/innen der gymnasialen Matur). Und für die Studierenden an den Universitäten/ETH wird der Druck zur Verschulung und zum Studienabbruch nach der ersten Studienstufe, dem Bachelor, zunehmen. Beide Effekte sind sowohl für die bildungspolitischen, gesellschaftlichen und arbeitsmarktlichen Entwicklungen unerwünscht. 
4 Parlamentarische Ausgangslage und Vorgehen

In der Sommersession wird der Nationalrat das HFKG beraten. Aus der vorberatenden Kommission liegt bisher nur einer vom Gewerbeverband inspirierter Rückweisungsantrag vor. Der SGV ist bisher der einzige Verband, der das Referendum öffentlich ankündigt und es mit der Parole: „Berufsbildung stärken. Akademisierung und Bürokratisierung verhindern“ durchaus gewinnen kann. Mittlerweilen mehren sich – auch publizistisch – relevante Stimmen, die für „Abbruch der Monsterübung“ plädieren (Kanton Basel offen, Kanton Zürich versteckt). Bundesrat und die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) werden zwar noch Ende Mai gemeinsam antreten, um das HFKG zu propagieren. Doch der bisherige Zusammenhalt wichtiger bildungspolitischer Akteure beginnt sicht- und hörbar zu bröckeln.
Der SGB hat in dieser Situation alles Interesse, selbst Teil der neu zu denkenden Lösung und nicht einfach nur Zuschauer des handelnden Gewerbeverbandes zu sein, der sich unter der neuen Verbandsführung die Stärkung der beruflichen Grund- und der höheren Berufsbildung auf die Fahne geschrieben hat. Ein Rückweisungsantrag im Nationalrat, der mehrheitsfähig ist, sollte jetzt austariert werden. 

Er soll folgende Eckpfeiler umfassen:

Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag:
· Die bestehenden Gesetze im Hochschulbereich (ETH-G, FHG und UFG u.a.m) seien einem neuen Koordinationsgesetz für den Hochschulraum Schweiz zu unterstellen und soweit zu revidieren, dass sie dem Verfassungsauftrag (BV Art. 63.a) entsprechen.
· Besonders zu berücksichtigen sind dabei

· die Bedeutung des internationalen und nationalen Bildungsraumes und der grenzüberschreitenden Kooperationen sowie die interregionalen und interkantonalen Bildungs- und Arbeitsräume

· die demokratische Aufsicht der Träger über die Hochschulen und die Gewährung der Bildungs- und Forschungsautonomie der Hochschulen

· die eigenständigen Profile der verschiedenen Hochschultypen, und deren unterschiedlichen Zulassungsbedingungen zu den Studienstufen, wie sie in den Spezialgesetzen definiert sind
Diese Punkte im Rückweisungsantrag können als Verhandlungsbasis für die Vertreter des bereits in der WBK-N eingereichten Antrags dienen.

Ohne gemeinsamen Antrag wird das HFKG mit kleinen Änderungen im Ratsplenum und nach einem Differenzbereinigungsverfahren mit dem Ständerat in den gewerblich-dominierten Referendumskampf geführt. Ein solcher Abstimmungskampf würde der Bildungspolitik in der Schweiz insgesamt nicht helfen. Er wäre die Wiederholung auf erweiterter Stufenleiter der „Weissbuch-Debatte“: hier die ideale, aber benachteiligte Berufsbildung, dort die zu teure Elfenbeinturm-Allgemeinbildung. Solche perspektivlosen Trivialisierungen müssen wir vermeiden. Der SGB hat bisher immer dazu beitragen können, diese Polarisierungen aufzubrechen, um notwendige reale Verbesserungen sowohl im Berufs- als auch im Allgemeinbildungssystem herbeizuführen (s. Vorstandsbeilage Nr. 11.05.11).
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